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Haushaltsvollzug

Das Kultusministerium erteilt die Kassenanschlä-
ge und die Änderungen hierzu. Dem Regierungs-
präsidium werden die Stellen für das hauptamtli-
che Personal der Seminare sowie Personalmittel,
deren Bewirtschaftung sich nicht nach Stellen rich-
tet, zugewiesen. Das Seminar erhält vom Kultus-
ministerium Mittelzuweisungen für sächliche Ver-
waltungsausgaben, für Zuschüsse und für Investi-
tionsausgaben.

Beauftragter für den Haushalt

Für die Mittel- und Stellenbewirtschaftung beim
Seminar ist die Seminarleitung als Beauftragter für
den Haushalt (§ 9 Landeshaushaltsordnung) ver-
antwortlich, sofern diese Aufgabe nicht auf andere
Bedienstete delegiert ist.

6. Räumliche Unterbringung

Das Seminar richtet die Nutzungsanforderung an
das Regierungspräsidium.

7. Inkrafttreten

Die Verwaltungsvorschrift tritt am Tage nach ihrer
Veröffentlichung in Kraft.

Gleichzeitig tritt die Verwaltungsvorschrift über
Personal- und Haushaltsangelegenheiten im Be-
reich der Lehrerbildungseinrichtungen (Staatliche
Seminare) vom 26. Oktober 1999 (K.u.U. S. 247) au-
ßer Kraft.
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Hinweise zum Turnen am Kleinen und
Großen Trampolin

Bekanntmachung vom  15. August 2007

Az.: 52-6869.0/243/1

Turnen am Kleinen (Minitrampolin) und Großen Tram-
polin (Tischtrampolin) setzt in besonderem Maße spezi-
fische Kompetenzen der Lehrkräfte voraus. In der Schu-
le sollen daher nur Lehrkräfte mit besonderen Kennt-
nissen in Theorie und Praxis des Trampolinturnens die-
se Geräte einsetzen. Die verantwortlichen Lehrkräfte
müssen den Unterricht mit diesen Sportgeräten unter
fachdidaktisch-methodischen wie auch organisatori-
schen Gesichtspunkten so gestalten, dass vorausschau-
end mögliche Risiken durch Beachtung einer speziellen
Methodik, sorgfältigen Organisation des Unterrichts und
gewissenhafter Wahrnehmung der Aufsichtspflicht ver-
mieden werden.

1. Allgemeine methodische Hinweise

Der Einsatz der Geräte in der Schule ist nur im Sport-
unterricht oder in einer mit Unterricht gleichzuset-
zenden Situation möglich. Eine Unterrichtsorganisa-
tion mit einem klar definierten Ordnungsrahmen, in
den sich alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer ein-
ordnen, stellt eine unabdingbare Voraussetzung dar.
Die auf den Geräten turnenden Schülerinnen und
Schüler müssen Aufgabenstellungen erhalten, deren
Ausführungen von der Lehrkraft ständig beobachtet
und bewertet werden muss.

2. Unterrichtsorganisation

– Trampolinturnen erfordert von den teilnehmenden
Schülerinnen und Schülern funktionelle Kleidung
und geeignetes Schuhwerk (z. B. Gymnastikschu-
he). Die Frisur und die Kleidung müssen einen
ständigen Blickkontakt zum Tuch zulassen. Kör-
perschmuck und Uhren müssen abgelegt werden.
Sofern Piercings nicht abzulegen sind, müssen ge-
piercte Körperstellen vollständig abgeklebt wer-
den, so dass weder der Schüler bzw. die Schülerin
selbst, noch andere gefährdet werden.

– Der Geräteaufbau und -abbau muss bestimmte Si-
cherheitsstandards erfüllen. Beim Großtrampolin
gehören dazu unter anderem die Einhaltung aus-
reichender, hindernisfreier Sicherheitsabstände zu
anderen Geräten, Bauteilen, Einrichtungen (insbe-
sondere Deckeninstallationen) und den Hallen-
wänden sowie eine hinreichende Mattenabsiche-
rung der Geräte an allen Seiten.

– Für das Springen am Minitrampolin müssen
Niedersprungmatten oder gleichwertige Matten
Verwendung finden.

– Insbesondere vor Beginn, aber auch während des
Turnens muss die Lehrkraft die Funktionstüchtig-
keit der Sprunggeräte und deren Absicherung
überprüfen.

Sport

Diese Verwaltungsvorschrift wird in Ausgabe B
des Amtsblattes aufgenommen unter Nr. 6760-51

Im Gesetzblatt für Baden-Württemberg Nr. 20 vom
14. Dezember 2007, S. 607:

Berichtigung
der Verordnung des Kultusministeriums über die Erste
Staatsprüfung für das Lehramt an Realschulen (Real-
schullehrerprüfungsordnung I – RPO I)
vom 24. August 2003 (GBl. S. 583, ber. GBl. 2004 S. 94,
K.u.U. 2003 S. 305, ber. 2004 S. 61)

In § 24 Abs. 1 Satz 1 ist das Wort „achten“ zu streichen
und durch das Wort „siebten“ zu ersetzen.
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Diese Verordnung wurde in Ausgabe B des Amtsblattes
aufgenommen unter Nr. 6713-21 
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3. Inhalte

– Die Auswahl des Übungsgutes muss auf turneri-
sche Übungen und geeignete Übungsformen be-
schränkt bleiben und dem motorischen Können der
Schülerinnen und Schüler angepasst sein.

– Dunkingsprünge mit Unterstützung des Minitram-
polins sind wegen des fehlenden Sicherheitsab-
standes, der hohen koordinativen Anforderungen
und der problematischen Situation bei der Lan-
dung verboten. Neben Verletzungen kommt es hier
häufig zu Sachbeschädigungen (Basketballkorb
und -brett). Herstellerhaftung und Zulassung
schließen eine solche Nutzung aus.

– Am Großtrampolin sind Sprungtechniken auf die
Fuß- und Sitzsprungvarianten zu beschränken.
Übungen mit Drehungen um Körperachsen müssen
sorgfältig vorbereitet werden und müssen Schüle-
rinnen und Schüler mit entsprechender Sprunger-
fahrung und den notwendigen motorischen Vor-
aussetzungen vorbehalten sein.

– In der Halle, in der an den Trampolinen geturnt
wird, dürfen zeitgleich keine Ballspiele stattfinden.
Bei teilbaren Hallen gilt dies sinngemäß für den
entsprechenden Hallenteil.

– Es muss streng darauf geachtet werden, dass sich
zu keiner Zeit Schülerinnen und Schüler unter dem
Gerät befinden.

4. Aus- und Fortbildungsmöglichkeiten

Für den Erwerb der geforderten besonderen Kennt-
nisse des Trampolinturnens in Theorie und Praxis gibt
es folgende Möglichkeiten:

– Für das Minitrampolin im Rahmen der Sportleh-
rerausbildung in der Sportart Gerätturnen.

– Für das Großtrampolin im Rahmen der Sportleh-
rerausbildung im Umfang von mindestens 12
Unterrichtseinheiten.

– Im Rahmen von Angeboten der zentralen und de-
zentralen Lehrerfortbildung im oben genannten
Umfang.

– Über Aus- und Fortbildungen der Sportfachver-
bände oder vergleichbarer Institutionen im oben
genannten Umfang.
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Neufassung der Rahmendienstverein-
barung über die Gesundheitsvorsorge
und -fürsorge für suchtgefährdete und
suchtkranke Beschäftigte

Bekanntmachung vom 20. November 2007

Az.: LBD-0302.2/130

Das Kultusministerium gibt nachstehend die Neufassung
der Rahmendienstvereinbarung über die Gesundheits-
vorsorge und -fürsorge für suchtgefährdete und sucht-
kranke Beschäftigte bekannt.

Rahmendienstvereinbarung über die
Gesundheitsvorsorge und -fürsorge

für suchtgefährdete und suchtkranke Beschäftigte

Zwischen dem Kultusministerium Baden-Württemberg
und dem 

Hauptpersonalrat für Grund-, Haupt-, Real- und
Sonderschulen

Hauptpersonalrat der Lehrkräfte an beruflichen
Schulen

Hauptpersonalrat der Lehrkräfte an Gymnasien

Hauptpersonalrat außerschulischer Bereich

im Einvernehmen mit den Hauptvertrauenspersonen der
Schwerbehinderten und der Beauftragten für Chancen-
gleichheit des Kultusministeriums

wird folgende Rahmendienstvereinbarung geschlossen:

Vorbemerkung:

Das Kultusministerium und die Hauptpersonalräte so-
wie die Schwerbehindertenvertretung und die Beauf-
tragte für Chancengleichheit sind sich darin einig, dass
die Vorbeugung und die Behandlung der Alkoholabhän-
gigkeit und der anderen Suchtkrankheiten im besonde-
ren Maße zur Fürsorgepflicht des Dienstherrn und Ar-
beitgebers gehören. Vor arbeits- bzw. disziplinarrecht-
lichen Verfahren sind die anderen Maßnahmen dieser
Dienstvereinbarung anzuwenden. Die Vorschriften des
Landesbeamtengesetzes und der Landesdisziplinarord-
nung bleiben unberührt.

Ziele und Grundsätze der Rahmendienstvereinbarung:

– Dem Suchtmittelmissbrauch, insbesondere dem Al-
koholmissbrauch, soll vorgebeugt, ihm entgegenge-
treten und dadurch die Gesundheit und die Arbeits-
fähigkeit der Beschäftigten erhalten werden.

– Alkohol- und anderen Suchtkranken und Suchtge-
fährdeten soll so früh wie möglich durch Beratung,
durch Motivation zur Hilfeannahme und durch Nach-
sorge ein Hilfsangebot unterbreitet werden.

– Die vereinbarten Maßnahmen sollen 

– Kolleginnen, Kollegen und Vorgesetzte zu ange-
messenem Umgang mit Suchtgefährdeten und
Suchtkranken anleiten,

– einen Beitrag zur Arbeitssicherheit leisten und


